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Seit 01.01.2019 ist er endlich erhältlich:

der Kieler Palliativausweis

- ein Projekt des PalliativNetz Kiel und 
Umgebung.

Was genau ist der Kieler Palliativaus-
weis?
Der Kieler Palliativausweis ist grundsätz-
lich ein Dokument ausschließlich für 
Notfallsituationen. Er steht damit nicht 
in Konkurrenz zur Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht - beides gilt 
auch außerhalb von Notfallsituationen -,
sondern er ist vielmehr eine sinnvolle Er-
gänzung zu diesen, wenn Patienten an 
einer lebensbegrenzenden Erkrankung 
unheilbar erkrankt sind und sich in einer 
Krisensituation nicht mehr selbst äußern 
können.

Vieles, wie zum Beispiel Wünsche zur Be-
handlung von Schmerzen, anderen be-
lastenden Symptomen oder auch der 
Umgang mit lebensverlängernden Maß-
nahmen, wird im Rahmen einer Pati-
entenverfügung festgelegt. Menschen
in der Endphase einer lebensbegrenzen-
den Erkrankung möchten häu� g nicht 
mehr ins Krankenhaus eingewiesen 

werden, damit lebens- bzw. leidensver-
längernde medizinische Maßnahmen 
nicht mehr durchgeführt werden.

Angehörige sind in Krisensituationen 
oder in der Sterbephase jedoch oft mit 
der jeweiligen Situation überfordert
und rufen trotz Patientenverfügung
den Notarzt. Vor Ort sieht sich dieser
mit folgenden Schwierigkeiten kon-
frontiert:
•   Der Patient ist entscheidungsun-
    fähig.
•   Es gibt keine Informationen zu seinen 
    Wünschen.

•   In der akuten Situation muss gehan-
    delt werden! Zeit, eine mehrseitige 
    Patientenverfügung zu lesen, ist nicht 
    vorhanden.

Hier bietet der Kieler Palliativausweis in
aller Kürze sowie umfassend und über-
sichtlich die notwendigen Informati-
onen für den Notarzt, der dann dem im
Ausweis festgelegten Willen entspre-
chend handeln kann.

Das Besondere am Kieler Palliativaus-
weis ist, dass der Städteverband Schles-
wig-Holstein (Dezernentin Claudia Zem-
pel) im April 2018 dessen Rechtssicher-
heit geprüft und bescheinigt hat. Der
unterschriebene Ausweis gilt als spezi-
elle Patientenverfügung nach § 1901a
Abs. 1 Satz 1 BGB. Er stellt eine Willens-
bekundung speziell für den Notfall dar
und ist als Ausdruck des Patientenwil-
lens bindend. Zur Einführung und Ver-
bindlichkeit eines Palliativausweises im 
Bereich des Rettungsdienstes ist eine 
Dienstanweisung an alle Mitarbeiter er-
folgt; für die Rettungsdienst-Mitarbei-
tenden werden zudem laufend Schu-
lungen organisiert.

Wer sollte einen Palliativausweis 
besitzen und wo sollte dieser auf-
bewahrt werden?
Der Ausweis ist für Patienten mit einer
rasch fortschreitenden und unheilbaren 
Erkrankung gedacht, die für sich sicher-
stellen möchten, dass ihre Behandlung 
im Notfall so erfolgt, wie sie es sich vor-
ab gewünscht haben - unabhängig da-
von, ob sie in häuslicher Umgebung 
oder im P� egeheim leben. Der Ausweis 
sollte gut au�  ndbar immer am gleichen 
Ort, möglichst in der Nähe des Pati-
enten verwahrt werden. Er passt übri-
gens auch in die Notfalldose. Wichtig
ist, dass alle Personen, die mit der P� e-
ge und Betreuung befasst sind, Kennt-
nis vom Aufbewahrungsort haben.

Wo ist der Kieler Palliativausweis er-
hältlich?
Der Kieler Palliativausweis ist ein Do-
kument, das nur vom Haus-, Fach- 
oder Klinikarzt nach vorheriger Bera-
tung ausgestellt wird. Er ist kostenlos 
und kann durch die Ärzte über die Web-
seite des PalliativNetz Kiel und Umge-
bung www.palliativnetz-kiel.de oder 
über eines der dort aufgeführten Mit-
glieder angefordert werden.

Unter der Rubrik „Palliativausweis“ sind
alle notwendigen Informationen zu-
sammengefasst. Fragen können gerne 
über info@palliativnetz-kiel.de an das
Team des PalliativNetz Kiel und Umge-
bung gestellt werden.
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